Satzung der
Gesellschaft für Hygiene, Umweltmedizin und Schutzimpfungen in Sachsen e.V.

§ 1 
Name, Rechtsstellung und Sitz:

Der Verein führt den Namen "Gesellschaft für Hygiene, Umweltmedizin und Schutzimpfungen in Sachsen e.V. (GHUSS)".

Er ist in das Vereinsregister eingetragen.

(2)
Der Verein hat den Sitz in Chemnitz.

§ 2 
Zweck des Vereins:

(1)
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemein​nützige Zwecke im Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung.

(2)
Zweck des Vereins ist die Förderung und Verbreitung des Wis​sens über Hygiene, Umweltmedizin und Schutzimpfungen, wobei auch infektionsepidemiologische, immunologische und reiseme​dizinische Aspekte berücksichtigt werden. Die Gesellschaft fördert die interdisziplinäre wissenschaftliche Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Hygiene, Umweltmedizin und Schutz​impfungen und die Zusammenarbeit mit öffentlichen und priva​ten Einrichtungen. Sie bemüht sich insbesondere um Berücksichtigung des Umweltschutzes. Die Gesellschaft ist ausschließlich den allgemeinen öffentlichen Interessen der Hygiene, Umweltmedizin und Schutzimpfungen verpflichtet.

(3)
Der Satzungszweck wird verwirklicht durch wissenschaftliche Untersuchungen, Befundungen, Begutachtungen, Veröffentlichungen, Durchführung von Veran​staltungen zur Aus‑, Weiter​und Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung, sowie die Durchführung und Vergabe von Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der Hygiene, Umweltmedizin und Schutzimpfungen.

(4)
Die Gesellschaft propagiert insbesondere die Prophylaxe einschließlich des Impfge​dankens und die Gesundheitsförderung.

(5)
Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke; er ist politisch und konfessionell neutral.

§ 3 
Mitgliedschaft

(1) Der Verein hat ordentliche Mitglieder, außerordentliche Mitglieder, korporative Mitglieder, korrespondierende Mitglieder sowie fördernde Mitglieder und Ehrenmitglieder.



(2) Ordentliche Mitglieder können alle natürlichen Personen des In‑ und Auslandes werden, die sich mit Fragen der Hygiene, Umweltmedizin und Schutzimpfungen befassen. Der Aufnahmean​trag zur ordentlichen Mitgliedschaft ist in schriftlicher Form an den Vorsitzenden der Gesellschaft zu richten, der mit dem Vorstand über die Aufnahme nach freiem Ermessen entscheiden kann. Hierbei haben Vorsitzender und Vorstand im Interesse der Zielstellung des Vereins zu berücksichtigen, dass stets die Belange der Hygiene, Umweltmedizin und Schutz​impfungen den Vorrang haben. Nach Aufnahme erhält jedes Mitglied eine schriftliche Bestätigung über die Mitglied​schaft. Ordentliche Mitglieder haben in der Mitgliederversammlung uneingeschränktes Stimm‑ bzw. aktives und passives Wahlrecht.



(3) Personengemeinschaften und juristische Personen (Gesellschaften, Institute, Bibliotheken, Kliniken usw.) können als korporative Mitglieder aufgenommen werden. Sie werden in der Gesellschaft durch den jeweiligen Direktor, Abteilungslei​ter, Vorstand oder deren Vertreter im Amt repräsentiert. Das Aufnahmeverfahren der korporativen Mitglieder entspricht demjenigen der ordentlichen Mitglieder. Korporative Mitglieder können aber kein Vorstandsamt bekleiden, sie haben in der Mitgliederversammlung kein passives Wahlrecht.



(4) Zu korrespondierenden Mitgliedern können natürliche Personen des In‑ und Auslandes ernannt werden, die für den Zweck der Gesellschaft durch ihre wissenschaftliche Leistung förderlich sind bzw. sich besonders verdient gemacht haben. Über die Ernennung entscheidet der Vorstand auf Vorschlag des Vorsitzenden oder eines Vorstandsmitgliedes. Korrespondierende Mitglieder haben alle Rechte ordentlicher Mitglieder, mit Ausnahme des passiven Wahlrechtes; sie sind jedoch von der Beitragszahlung befreit.



(5) Fördernde Mitglieder können Personen, Personengemeinschaften und juristische Personen werden, die die Zwecke oder einen bestimmten Zweck der Gesellschaft durch die Herausgabe von Mitteln in einem Ausmaße fördern, das über den Wert des jeweiligen geltenden Mitgliedsbeitrages wesentlich hinausgeht. Die Aufnahme fördernder Mitglieder erfolgt auf Vorschlag des Vorsitzenden oder eines Vorstandsmitgliedes. Fördernde Mitglieder können an Mitgliederversammlungen beratend teilnehmen, haben aber kein Stimm‑ und Wahlrecht.



(6) Zu Ehrenmitgliedern können natürliche Personen gewählt werden, die sich durch hervorragende Leistungen auf dem den Zweck der Gesellschaft betreffenden Gebiet oder durch großzügige Förderung des Zweckes der Gesellschaft besondere Verdienste um die Gesellschaft erworben haben. Die Wahl von Ehrenmitgliedern erfolgt durch die Mitgliederversammlung nach Vorschlag aus dem Mitgliederkreis und Zustimmung durch den Vorstand. Ehrenmitglieder haben alle Rechte ordentlicher Mitglieder, sie sind jedoch von der Beitragszahlung befreit.

§ 4
Beiträge:

(1) Die Mitgliederversammlung bestimmt die Höhe des Mitgliedsbeitrages für die ordentlichen und korporativen Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Stimmenmenge. Der Vorstand ist befugt, bedürftigen Mitgliedern auf ihren eigenen Antrag hin oder auf den Vorschlag eines Dritten den Jahresbeitrag zu stunden bzw. teilweise oder ganz zu erlassen.

(2) Die jährlichen Mitgliedsbeiträge sind jeweils im ersten Quartal des laufenden Kalenderjahres im voraus zu entrich​ten. Im Laufe des Jahres aufgenommene Mitglieder haben den vollen Jahresbeitrag zu zahlen.

§ 5 
Mittel und Verwendung der Mittel:
(1) Der Gesellschaft stehen Beiträge der Mitglieder, Zuwendungen und Schenkungen, Gebühren aus Fachtagungen, Seminaren u.a. Veranstaltungen sowie Mittel aus der gemeinnützigen Tätig​keit zur Finanzierung zweckgebundener Aufgaben zur Verfü​gung.

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.

(2) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins in ihrer Eigenschaft als Mitglieder. Angemessene Aufwandsentschädigungen können gewährt werden.

(3) Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins weder Beiträge noch Anteile des Vermögens zurück.

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.

(5) Veranstaltungen, die Mittel erfordern, dürfen nur insoweit durchgeführt werden, als dafür Mittel zur Verfügung stehen.

(6) Zweckgebundene Mittel dürfen ausschließlich für den Zweck verwendet werden, für den sie bestimmt sind. Projektbezogene Mittel sind gesondert auszuweisen.

(7) Über die Verfügung der Mittel entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit.

(8) Die Verwaltung der Vereinsmittel obliegt einem aus dem Kreis des Vorstandes zu bestimmenden Schatzmeister.

§ 6 
Beendigung der Mitgliedschaft:

(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch

-  Austritt,


-  Streichung,


-  Ausschluß,


-  Tod.

(2) Der Austritt eines Mitgliedes kann nur zum Schluss eines Kalenderjahres erfolgen. Er muss spätestens drei Monate vor Ablauf des Kalenderjahres dem Vorstand gegenüber erklärt werden. Das Mitglied bleibt zur Zahlung des Beitrages für das laufende Jahr verpflichtet.

(3) Ein Mitglied kann vom Vorstand aus der Liste der Mitglieder gestrichen werden, wenn es mit der Zahlung seines Beitrages zwei Jahre im Rückstand ist. Zuvor soll das Mitglied durch eingeschriebenen Brief aufgefordert werden, die rückständigen Beiträge zu zahlen. Das Mitglied bleibt verpflichtet, die Beiträge und eventuelle Umlagen zu entrichten, die bis zum Zeitpunkt der Streichung zu zahlen waren.

(4) Der Ausschluss eines Mitgliedes kann durch den Mehrheitsbeschluss des Vorstandes aus wichtigem Grund erfolgen. Ausschlussgründe können sein: Ein das Ansehen der Gesellschaft schädigendes Verhalten oder Verstöße gegen die satzungsgemäßen Aufgaben, Ziele und Zwecke der Gesellschaft. Die Entscheidung des Vorstandes wird dem Mitglied schriftlich unter Angabe der Gründe zur Kenntnis gebracht. Gegen den Beschluss kann binnen eines Monats nach Zugang die Mitgliederversammlung angerufen werden. Die Rechte des betreffenden Mitgliedes ruhen bis zur Entscheidung der Mitgliederversammlung.

§ 7 
Organe des Vereins:

Die Organe des Vereins sind

1. die Mitgliederversammlung 
2. der Vorstand. 

3. die Kassenprüfer

§ 8 
Die Mitgliederversammlung:

(1) Die Mitgliederversammlung findet jährlich mindestens einmal statt.

(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung hat der Vorstand einzuberufen, wenn wichtige Gründe dies erfordern, oder ein Antrag von mindestens einem Drittel der Gesamtstimmenmenge der Mitglieder vorliegt.

(3) Die Mitglieder werden durch den Vorstand schriftlich eingeladen, hierbei ist eine Ladungsfrist von 2 Wochen einzuhalten.

§ 9 
Beurkundung der Versammlungsbeschlüsse:

(1) Über die in der Versammlung gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift aufzunehmen.


(2) Die Niederschrift ist von dem Vorstandsvorsitzenden der Versammlung zu unter​schreiben.

10 
Stimmrecht:


Gründungsmitglieder bzw. Vorstandsmitglieder haben je 5 Stimmen, andere Mitglie​der je eine Stimme.

§ 11 
Der Vorstand:

(1) Der Vorstand besteht aus sieben ordentlichen Mitgliedern und wird nach Vereinsgründung durch die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmen für 7 Jahre gewählt.

(2) Der Vorsitzende, seine zwei Stellvertreter sowie der Schatzmeister werden durch die konstituierende Sitzung des neugewählten Vorstandes mit einfacher Mehrheit gewählt.

(3) Der Verein wird vertreten durch seinen Vorsitzenden oder den beiden Stellvertretern gemeinsam.

(4) Im übrigen ist bei den Vorstandssitzungen der Vorstand beschlussfähig, wenn mindestens vier Vorstandsmitglieder anwesend sind, aber alle Vorstandsmitglieder ordnungsgemäß geladen sind. Die Ladung erfolgt analog § 9 durch den Vorsitzenden.

§ 12 
Beschränkung der Vertretungsvollmacht des Vorstandes:

Die Vertretungsvollmacht des Vorstands ist mit Wirkung gegen Dritte in der Weise beschränkt (§ 26 Abs. 2 Satz 2 BGB), dass zum Erwerb oder Verkauf, zur Belastung und zu allen sonstigen Verfügungen über Grundstücke (und grundstücksgleiche Rechte) sowie außerdem zur Aufnahme eines Kredits von mehr als 1.000 (in Worten: eintausend) Deutsche Mark die Zustimmung der Mitgliederversammlung erforderlich ist.

§ 13 
Entlastung des Vorstandes:

Zur Entlastung des Vorstandes durch die Mitgliederversammlung bedarf es der einfachen Mehrheit der anwesenden Stimmenmenge. Vorstandsmitglieder sind stimmberechtigt.

§ 14 
Auflösung des Vereins:

Der Verein wird aufgelöst durch Beschluss von zwei Drittel der Stimmen der anwesenden Stimmenmenge der Mitgliederversammlung.

Das Vermögen des Vereins fällt bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall an eine Körperschaft des öffentlichen Rechts zwecks Verwendung zur Förderung der Hygiene, Umweltmedizin und Schutzimpfungen.

§ 15

(1) Jede Veröffentlichung unter dem Namen des Vereins oder öffentliche Stellungnahme im Namen des Vereins bedarf der Zustimmung mindestens eines Vorstandsmitgliedes.

(2) Ausgenommen hiervon sind fachliche Auskünfte, zu denen jedes Vorstandsmitglied im Rahmen seiner Fachkompetenz berechtigt ist.

(3) Jegliche Haftung ist auf das Vereinsvermögen beschränkt.

§ 16 
Satzungsänderungen:

Satzungsänderungen können mit zwei Drittel der Stimmen der anwesenden Stimmenmenge der Mitgliederversammlung beschlossen werden.

§ 17 
Tag der Errichtung:

Chemnitz, am 20.04.1995

gez. Prof. Dr. S. Bigl


gez. Dr. D. Kluge

gez. Dr. L. Müller

................................... 

...................................

.......................................

Vorsitzender des

stellv. Vors.


stellv. Vors.

Vorstandes und

des Vorstandes

des Vorstandes

Vorsitzender des

Vereins

gez. Dr. D. Beier


gez. DM  M. Hopf

gez. Dr. H. Kunzelmann

................................... 

...................................

.......................................

Vorstandsmitglied

Vorstandsmitglied

Vorstandsmitglied

gez. Dr. L. Täumer

...................................

Vorstandsmitglied

